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Das Hotelmanagement hat im Rahmen seiner Bemühungen um einen nachhaltigen Betrieb und im 
Einklang mit seiner Nachhaltigkeitspolitik die folgende Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung 
entwickelt. 

Ziel ist es, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter soziale und ökologische Verantwortung als wichtige 

Faktoren bei Beschaffungsentscheidungen für das Hotel berücksichtigen. 

Bei der Gestaltung der Beschaffung achtet das Hotel, wann immer möglich, relevant und praktikabel, 

auf Folgendes: 

 Produkte von lokalen Herstellern, um die lokale Gemeinschaft zu unterstützen, wobei der 

Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Unternehmen liegt 

 wählt lokale Partner für benötigte Dienstleistungen 

 beschafft Produkte auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs, die vorzugsweise 

 aus recycelten Materialien hergestellt sind und/oder die Umweltbelastung minimieren 

 vor Ort recycelt werden können und/oder nur minimale Versand-/Transportkosten verursachen 

 leicht wiederverwendbar oder wiederaufbereitbar 

 nachweislich nachhaltig hergestellt  

 Von Fair-Trade-Lieferanten 

 Minimiert die Verwendung von Einwegartikeln, z. B. Einwegkunststoffen 

 Mit zuverlässigen Nachhaltigkeitszertifizierungen wie Rainforest Alliance, MSC, FSC 

 Wird mit minimaler oder nachhaltigerer Verpackung geliefert 

 Reduziert den Druckbedarf 

 Spiegelt die Natur, Geschichte und Kultur der Region wider 

 Minimiert Lebensmittelabfälle 

 Vermeidet die Beschaffung von Körperpflegeprodukten wie Seifen, Shampoos, Conditionern 

und Lotionen, die Mikroplastik enthalten 

 Beschafft Einwegkunststoffe nur, wenn keine Alternative verfügbar und gesetzlich zulässig ist 

 Beschafft Geräte, die 

 Energie- und/oder wassersparend 

 Umweltfreundlich oder umweltbelastend 

 aus recycelten oder recycelbaren Materialien hergestellt sind 

 

 Vermeidet die Beschaffung von Geräten, die umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten, 

wie z. B. Kältemittel (FCKW, H-FCKW), es sei denn, es gibt keine geeigneten Alternativen und 

diese sind gesetzlich zulässig 
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 Beschafft keine Sonnenschutzmittel, die für Meeresorganismen schädliche Stoffe enthalten 

 Beschafft Pestizide, Insektizide, Fungizide oder Herbizide unter der Aufsicht eines Agronomen 

unter Berücksichtigung der Stockholmer Konvention. 

 Informiert seine Lieferanten über die oben genannten Anforderungen und die von ihm umgesetzten 

Richtlinien und überprüft auch deren eigene Richtlinien 

 

 Bei Renovierungen, Erweiterungen oder anderen Bauarbeiten wird alles getan, um sicherzustellen, 

dass diese nachhaltig durchgeführt werden 

Dazu gehören: 

 Einbeziehung lokaler Traditionen in Design, Konstruktion und Materialien 

 Harmonisierung des Designs mit der lokalen Landschaft, dem kulturellen Erbe und der 

Architektur 

 Bevorzugung von Materialien, Einrichtungsgegenständen und Ausstattungen aus 

nachhaltigen Quellen, die die Umweltbelastung minimieren, z. B. energieeffiziente 

Dämmung, wassersparende Duschen, Einrichtungen für erneuerbare Energien, 

Wasserrecycling 

 Gewährleistung der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen und anderen 

besonderen Bedürfnissen 

 Bei Pflanz- und Landschaftsgestaltungsarbeiten wird alles getan, um eine nachhaltige Umsetzung 

zu gewährleisten: Vermeidung der Beschaffung oder Anpflanzung invasiver Arten und Auswahl 

einheimischer oder endemischer Pflanzen, soweit dies möglich und praktikabel ist. Bevorzugte 

Verwendung von trockenheitsresistenten und/oder schädlingsresistenten Pflanzen, um den Wasser- 

und Pestizideinsatz zu minimieren 

 Es werden keine Arten gekauft oder erworben, die derzeit auf der Roten Liste der gefährdeten Arten 

der IUCN stehen. Dies gilt auch für alle Produkte, die aus diesen Arten hergestellt werden. 

 Bei der Beschaffung von Artikeln (Tieren) aus der Wildnis werden alle Anstrengungen 

unternommen, um sicherzustellen, dass nachhaltige Ernte-, Jagd- oder Fischereipraktiken 

angewendet wurden. 

 Bei der Beschaffung von Produkten, die mit der lokalen Kultur und Tradition in Verbindung stehen, 

achten wir darauf, dass wir alle kulturellen Rechte an geistigem Eigentum respektieren. 

 Unsere Richtlinien zum Respekt und Schutz von Kindern und Jugendlichen verpflichten uns, 

jegliche Form von Ausbeutung oder Missbrauch von Menschen in unserer Lieferkette nicht zu 

tolerieren und verdächtige Fälle unverzüglich den zuständigen Behörden zu melden. 

Diese Richtlinien werden von der Geschäftsleitung unseres Hotels unterstützt, und alle Mitarbeiter 

werden regelmäßig darin geschult, Fälle von Ausbeutung und Missbrauch von Kindern sowie 

Anzeichen von Ausbeutung und Missbrauch von Arbeitskräften, einschließlich Menschenhandel, zu 
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erkennen und zu melden. 

Die Mitarbeiter aller Unternehmensebenen sind mit der Unternehmensrichtlinie vertraut und verpflichtet, zu ihrer Umsetzung 

beizutragen. 

Die Hotelleitung verpflichtet sich, die Umsetzung dieser Richtlinie zu unterstützen. 

 

10/03/25 

Die Geschäftsleitung 


